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  DRUCKSACHE G-23/125 
 

I N F O R M AT I O N S V O R L AG E  

Dezernat/Amt Verantwortlich Tel.Nr. Datum 

I/Digitales und IT Herr Schulz 5500 06.10.2023 

V/Garten- und Tiefbauamt Herr Uekermann 4600  

Betreff: 

Digitale Infrastruktur in der Stadt Freiburg i. Br. 
Sachstand zum Ausbau des Breitbandnetzes in Freiburg 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. AWW 23.10.2023 X    

2. HFA 20.11.2023 X    

3. GR 28.11.2023 X    

 

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): ja – durchgeführt in   

 

- Hochdorf am 16.10.2023 
- Waltershofen am 17.10.2023 
- Lehen am 18.10.2023 
- Tiengen am 23.10.2023 
- Opfingen am 06.11.2023 
- Kappel am 07.11.2023 
- Munzingen am 08.11.2023 
- Ebnet am 20.11.2023 

  

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: nein 

Ergebnis: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Bericht der Verwaltung gemäß Drucksache  

G-23/125 zum Stand des Ausbaus von Glasfaser in Freiburg zur Kenntnis.  
 
2. Der Gemeinderat nimmt die von der Verwaltung vorgesehene Verfahrens-

weise zur Verbesserung der Glasfaserversorgung gemäß Abschnitt 2.4 der 
Drucksache G-23/125 zur Kenntnis. 

 
3. Die Verwaltung wird nach Ablauf des Jahres 2024 erneut einen umfassenden 

Bericht zur Versorgungslage, evtl. Problemstellungen und Lösungsansätzen 
zur Breitbandversorgung geben. 
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Anlagen: 
1. Kartenübersicht Ausbaugebiete Breitband Freiburg 
2. Sachstand Glasfaserausbau der Telekommunikationsanbieter in Freiburg 
3. Verfügbarkeit der Breitbandanbindung in Freiburg (Auszug Breitbandatlas) 
 
 

1. Ausgangslage 
 

Mit Drucksache G-21/031 wurde u. a. über den Sachstand zum weiteren Ausbau 
des Glasfasernetzes berichtet. Es wurde aufgezeigt, dass es für eine zukunftwei-
sende Stadtentwicklung im Interesse von Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft nötig ist, einen deutlich ausgeweiteten Ausbau zu erreichen. Die zum Jah-
resanfang 2021 geplanten Maßnahmen der Telekommunikationsunternehmen 
wurden dargestellt. Ferner wurde dargestellt, dass seitens der Verwaltung durch 
organisatorische Änderungen bei Garten- und Tiefbauamt (GuT) und Digitales und 
IT (DIGIT) für die Koordination und Bündelung von Ausbauvorhaben bei Glasfa-
serprojekten eine gute Begleitung sichergestellt ist. Diese Aufstellung hat sich be-
währt und wird fortgeführt. 

 
 

2. Breitbandausbau - Glasfaser 
 

Es zeichnet sich ab, dass Freiburg für den eigenwirtschaftlichen Ausbau durch 
Telekommunikationsunternehmen (TK-Unternehmen) attraktiv ist und über den ei-
genwirtschaftlichen Glasfaserausbau sukzessive eine Anbindung sehr vieler 
Haushalte über das sog. FTTH (Fiber to the Home) erreicht werden kann. Mit die-
ser Glasfaseranbindung bis direkt zu den Endnutzenden in den Wohneinheiten 
werden die in der Gigabit-Strategie des Landes geforderten, hohen Übertragungs-
raten von 1.000 MBit/s möglich. Ferner ist in Teilen des Stadtgebietes eine Ertüch-
tigung der Koax-Kabel als Ergänzung zum Glasfaserausbau geplant. Die Koax-
Technik war bislang auf 400 MBit/s (im Download) beschränkt. Um die Gigabitge-
schwindigkeit (1.000 MBit/s im Download) bis in die Wohnungen zu bringen muss 
jedoch weiter ertüchtigt werden (DOCSIS 3.1, neuer Übertragungsstandard, HFC-
Netz (Hybrid Fiber Coax)). Die Leistungsmerkmale sind dabei in etwa vergleichbar 
mit der reinen Glasfaserversorgung (FTTH), allerdings spart diese Variante weni-
ger Energie und die Netze sind über die 1000 Mbit/s hinaus nicht weiter skalierbar. 
Während der Glasfaserneubau i.d.R. mit Marketingaktionen der Unternehmen und 
vergünstigten oder kostenlosen Anschlussgebühren einhergeht, werden beim 
Koax-Ausbau lediglich die Netzverbindungen zu den Verteilerkästen verstärkt und 
weder die Kunden kontaktiert, noch die Hausanschlüsse verändert.  
 

2.1 Aktueller Stand und aktuelle Planungen  
 
Aktuell sind sieben TK-Unternehmen mit bis zu 12 Bauunternehmen in unter-
schiedlicher Größenordnung und Kundenzielgruppe im Glasfaserausbau in Frei-
burg tätig. Die Bereiche mit geplantem, aktuell stattfindendem oder schon abge-
schlossenem Glasfaserausbau können der Anlage 1 entnommen werden. In 7 von 
28 Stadtteilen wird 2023 ein Vollausbau abgeschlossen sein, drei weitere Stadt-
teile sind in der Ausbauphase und in weiteren vier Stadtteilen wurden bereits Teil-
bereiche erschlossen (Haslach, Brühl-Beurbarung, Weingarten, Mooswald). Das 
ist ein guter Zwischenstand für 2023. In der Anlage 2 sind die einzelnen 
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Ausbauaktivitäten der TK-Unternehmen in Freiburg dargestellt (Anlage 2 Sach-
stand Glasfaserausbau Telekommunikationsanbieter). 
 

2.2 Leerrohrverlegung 
 
Mit Drucksache G-21/031 wurde auch ausgeführt, dass die Stadt den Aufbau eines 
Leerrohrnetzes prüfe, um damit den Breitbandausbau zu beschleunigen. Die 
Gründe sind dabei im Wesentlichen: 
 

• Schutz der eigenen städtischen Investitionen in Straßen und dadurch langfristig 
geringere Unterhaltungskosten bei Straßen, Wegen, Plätzen 

• Verringerung der Belastungen von Bevölkerung und Verkehrsteilnehmenden 
(Lärm-, Luft- und Verkehrsbelastungen) 

• Baum- und Klimaschutz, weil Eingriffe in die Natur, sowie Entsorgung von Bau-
materialien (z.B. Asphalt) eingespart werden können 

• innovatives Vorbereiten und Vorhalten von Leerrohren für eine weitere Digitali-
sierung des städtischen Raumes, sowohl (eigenwirtschaftlich) durch Telekom-
munikationsunternehmen, als auch für die Stadt Freiburg selbst („Smart-City“) 

• insgesamt nachhaltiges Bauen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht („Vermeidung 
von Doppelaufgrabungen“) 

 
Dazu ergibt sich folgender Sachstand: Das Leerrohrkonzept ist weit fortgeschrit-
ten, es wurden technische Standards festgelegt und in Zusammenarbeit mit dem 
Vermessungsamt und dem Geodatenmanagement/Amt für Projektsteuerung und 
Stadtentwicklung ein Leerrohrkataster entworfen, in dem künftig als digitale Aus-
kunft für Telekommunikationsunternehmen und Baufirmen die stadteigenen Leer-
rohre im Internet dargestellt werden können. Dabei wurden auch mögliche spätere 
Erweiterungen für Smart-City-Anwendungen mitgedacht. Bei eigenen Baumaß-
nahmen des Garten- und Tiefbauamtes sind bereits bei 12 Baumaßnahmen Leer-
rohre mitverlegt worden. Inzwischen zeigt sich, dass in einer Phase, in der ca. zwei 
Drittel des Stadtgebietes noch keine Glasfaser haben, die o.g. Ziele für den Glas-
faserausbau erreicht werden können. Mit zunehmendem Fortschreiten des eigen-
wirtschaftlichen Glasfaserausbaus durch die TK-Unternehmen tritt die Notwendig-
keit von städtischen Leerrohren wieder in den Hintergrund.  
 

2.3 Randgebiete 
 
Trotz der Bemühungen des Garten- und Tiefbauamtes und des DIGIT auch Rand-
gebiete bei einem neuen Ausbau mit einzuschließen, zeichnet sich bereits jetzt ab, 
dass beim eigenwirtschaftlichen Ausbau Aussiedlerhöfe, abseitsliegende Ge-
bäude und zum Teil auch ganze Straßen bedingt durch lange Wegstrecken oder 
hohen Grabungsaufwand ohne Glasfaseranschluss zurückbleiben. Dies sind oft 
Randlagen von Freiburg, die bereits heute nur über Minimalgeschwindigkeiten ver-
fügen oder deren Internetgeschwindigkeiten unter dem üblichen Standard liegen, 
sogenannte „weiße oder graue Flecken“. Nach wie vor gilt der Grundsatz des sog. 
Eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch die Anbieter. Die fraglichen Bereiche werden 
regelmäßig in die Gespräche mit den Anbietern eingebracht.   
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2.4 Städtische Strategie beim Glasfaserausbau 
 
Die Einschätzung der Bundesregierung, dass der Glasfaserausbau in Freiburg 
überwiegend eigenwirtschaftlich (98 %) erfolgen kann, trifft aktuell zu, weil bis zu 
sieben Telekommunikationsunternehmen in Freiburg aktiv sind. Daher ist die städ-
tische Strategie, um den Glasfaserausbau weiter voran zu bringen:  

 
I. Unterstützung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus der Unternehmen durch 

zentrale Ansprechpartner_innen in DIGIT und GuT (Lotsenfunktion, Be-
schleunigung der Verwaltungsverfahren) 

II. Leerrohrverlegung bei städtischen Baumaßnahmen (siehe 2.2)  
III. Mitverlegung bei Dritten, z.B. Versorgungsunternehmen, als nachrangige Va-

riante für Ausnahmefälle, weil hier i.d.R. deutlich höhere Kosten entstehen 
IV. Regelmäßige Gespräche („Branchendialog“) mit den TK-Unternehmen 

 
Die gelegentlich geforderte Auflegung eines eigenständigen Förderprogrammes 
der Stadt unterbleibt vorerst, weil die Bundesnetzagentur/das Gigabitbüro des 
Bundes die Stadt Freiburg mit einem Ausbaupotential von 98 % eingestuft hat. 
D. h. der Bund geht davon aus, dass die Stadt Freiburg – wie alle großen Städte - 
für die TK-Unternehmen so wirtschaftlich attraktiv sind, dass die Unternehmen von 
selbst ausbauen. Die Bewertung von Förderanträgen wurde so gefasst, dass für 
die Stadt Freiburg nur eine geringe Chance besteht, eine Förderung zu erhalten. 
Gleichzeitig ist es durchaus sinnvoll, den eigenwirtschaftlichen Ausbau in den 
Randlagen abzuwarten, um den städtischen finanziellen und organisatorischen 
Aufwand, den ein Förderprogramm kostet, so gering wie möglich zu halten. Die 
Verwaltung wird sich fortlaufend über die aktuellen Fördermöglichkeiten informie-
ren. 

 
 

3. Weiterer Ausblick beim Glasfaserausbau 
 
Der Glasfaserausbau hat in Freiburg, insbesondere durch die Aktivitäten der  
Telekom, Vodafone, 1&1 Versatel und Cable4 „Fahrt aufgenommen“. Noch liegt 
die Versorgungsquote mit Glasfaser (FTTH/FTTB (Fiber to the Building)) in Frei-
burg nach einer groben Schätzung bis Ende 2023 bei ca. 35 % der Privat-Haus-
halte, wird sich aber voraussichtlich bis 2025 auf ca. 50 % erhöhen und damit das 
Zwischenziel der Gigabit-Strategie des Bundes erreichen, eventuell sogar über-
treffen. Daneben ertüchtigen die TK-Unternehmen ihre Netze mit Glasfaserzulei-
tungen zu den Verteilerkästen, worüber ebenfalls 1.000 MBit/s erreicht werden 
können, ohne Glasfaser bis in die Wohnungen zu legen (siehe Abschnitt 2, HFC-
Netze). Diese Anschlüsse inklusive wird in Freiburg laut Breitbandatlas aktuell eine 
Versorgung mit 1.000 MBit/s von 86 % der Privathaushalte und 84 % der Unter-
nehmen erreicht (Anlage 3). Die TK-Unternehmen und die beauftragten Baufirmen 
berichten glaubhaft, dass sie auch durch Fachkräftemangel z.Zt. an ihren Kapazi-
tätsgrenzen arbeiten und sich so deren ursprünglich angekündigten Zeitpläne im-
mer wieder verzögern. Auch die mitunter massiven (verkehrlichen) Einschränkun-
gen für die sich im Ausbau befindlichen Stadtteile und Einwohner_innen sind dabei 
zu beachten. Entscheidend ist auch, in welchem Tempo und in welcher Qualität 
die von den TK-Unternehmen beauftragten Baufirmen arbeiten. So musste das 
Garten- und Tiefbauamt wiederholt Nachbesserungen z. B. bei der Wiederherstel-
lung des Straßenbelages fordern.   
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Die Gigabitstrategie des Bundes sieht vor, dass bis 2030 100 % der Haushalte 
einen 1.000 MBit/s-Anschluss zur Verfügung haben. Dieses Ziel verfolgt auch Frei-
burg mit Nachdruck.  

 
 

- Bürgermeisteramt - 
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          Legende: 
 
          Glasfaserausbau abgeschlossen (1.000 MBit/s Download möglich) 
          Glasfaserbaustellen starten in Kürze bzw. laufen aktuell 
          Netzausbau Vodafone, zu den Netzverteilern, keine Hausanschlüsse 
          Glasfaserausbau in Planung, Zeitraum noch offen 
          Netzausbau Vodafone in Planung, keine Hausanschlüsse

 
Stand 25.09.2023

 

 Kartenübersicht Ausbaugebiete Breitband in der Stadt Freiburg
Anlage 1 zu D
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Anlage 2 zur DRUCKSACHE G-23/125

Sachstand: Glasfaserausbau der Telekommunikationsanbieter in Freiburg

Privathaushalte:
 Die Deutsche Telekom engagiert sich bei den Privathaushalten in sehr gro-

ßem Umfang. Der Fokus liegt dabei auf einer flächendeckenden Versor-
gung. Aktuell sind die Stadtteile Betzenhausen-Bischofslinde und Oberau
weitgehend ausgebaut und in Stühlinger-Nord, Ebnet und St. Georgen-Ost
wurde mit dem Ausbau begonnen. Rieselfeld und Wiehre wurden bereits
vollständig erschlossen. Die Vertragsabschlussquoten liegen dort sehr hoch
bei ca. 70 % aller Gebäude (lt. Dt. Telekom). Zudem übernimmt die Dt. Te-
lekom (aktuell als einzige) die Anschlusskosten für den Gebäudeanschluss,
auch ohne Abschluss eines Glasfaservertrages durch einen Haushalt. Auf
das Netz der Dt. Telekom können sich andere Anbieter einkaufen. So gibt
es beispielsweise Verträge mit 1&1 und Telefónica, welche beide nicht
selbst ausbauen. Die Dt. Telekom beabsichtigt als nächste Projekte Stüh-
linger-Süd (2025) und St. Georgen-West auszubauen und hat auch schon
Interesse für weitere Stadtteile angekündigt.

 Cable4 hat sich als Anbieter für die Wohnungswirtschaft in Freiburg etabliert
und wird daher in den nächsten Jahren, insbesondere die Gebäude der Frei-
burger Stadtbau GmbH, Familienheim und Heimbau versorgen. Cable4 baut
gezielt kleinere Bereiche mit Gebäudebestand der Wohnbauunternehmen
aus, bietet aber auch Glasfaserverträge für Gebäude außerhalb der Woh-
nungswirtschaft an, sofern diese entlang der Ausbautrasse liegen und ko-
operiert mit anderen Unternehmen, z.B. der Dt. Telekom, Vodafone. So wur-
den Bereiche in Weingarten, Haslach, Stühlinger, Mooswald, Rieselfeld und
Betzenhausen-Bischofslinde ausgebaut. Aktuell hat Cable4 u.a. Ausbaupro-
jekte in Brühl-Beurbarung, sowie Haslach und führt Akquisen für zukünftige
Projekte aus, u.a. in Vauban und Landwasser. Cable4 wird so innerhalb von
ca. 3-4 Jahren etwa 12.000 Haushalte versorgen.

 Vodafone hat in Freiburg das zweitgrößte Bestandsnetz (nach der Dt. Tele-
kom), weil die Anbieter Unitymedia und KabelBW übernommen wurden, die
in Freiburg viele Kunden hatten. Vodafone nutzt u.a. die Koax-Technik (mit
Koaxial-Kupferkabel, den TV-Kabeln), die durch Verbindungen zu einem
Glasfasernetz ertüchtigt werden muss, um die Gigabitgeschwindigkeit bis in
die Wohnungen zu bringen. Begonnen wurde diese Netzertüchtigung im
Stadtteil Haslach 2023 und wird im Stühlinger weiter fortgeführt. Die weitere
Planung schließt die Innenstadt, Neuburg, Teile von Herdern und Brühl-Be-
urbarung in noch nicht festgelegter Reihenfolge mit ein (s. Anlage 1). Dies
entspricht jedoch keinem „Vollausbau“ bis in alle Gebäude/Haushalte, son-
dern ist eine Netzverstärkung und nützt zuerst den Bestandskunden von
Vodafone (HFC-Netz). Einzeln mit Glasfaser angeschlossen werden die
Haushalte des Bauvereins Breisgau, die im Bereich dieser Strecken liegen.
Als weiteres Projekt ist Vodafone zusammen mit dem Investor Primevest in
den Glasfaserausbau (FTTH) in den drei Tuniberg-Ortschaften Munzingen,
Tiengen und Opfingen eingestiegen, der voraussichtlich in Opfingen und Ti-
engen bis Herbst 2023, in Munzingen etwas später vollständig umgesetzt
sein wird.

 Neu angekündigt hat sich in Freiburg die Fa. OXG Glasfaser GmbH, ein
Zusammenschluss von Vodafone mit Altice, einem niederländischen TK-
Unternehmen. OXG möchte in den Stadtteilen Haslach-Haid, Mooswald,
Weingarten, Brühl mit Zähringen-West sowie Waldsee und Littenweiler (mit
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kleinen Ergänzungen in der Oberwiehre und in Kappel) für ca. 26.800 Haus-
halte ein FTTH-Netz bauen. OXG will in den Ausbaugebieten jeden Haus-
halt anschließen und bietet dann sein Netz anderen Anbietern für das End-
kundengeschäft an (sog. „Open Access“). Eine detaillierte Zeitplanung exis-
tiert aufgrund der erst aufgenommenen Projektplanung noch nicht. Es ist
davon auszugehen, dass aufgrund des Volumens der Ausbau ab Anfang
2024 ca. 2-3 Jahre dauern wird. Aktuell werden Baupartner für den Ausbau
gesucht. OXG hat mit der Vorvermarktung in den Haushalten begonnen.

 Die Deutsche Glasfaser hat Inexio übernommen, die bisher schon am Tu-
niberg vertreten war und hat angekündigt FR-Waltershofen mit Glasfaser zu
versorgen. Die Dt. Glasfaser hat inzwischen zum zweiten Mal einen Vertrag
mit einem Baupartner aufgelöst und sucht erneut einen Baupartner. Der
Ausbau wurde auf Anfang 2024 verschoben.

 1&1 Versatel und Telefónica kooperieren im Privatkundengeschäft mit der
Dt. Telekom und vermarkten ihre Leistungen in deren künftigen Baugebie-
ten (Stühlinger, Ebnet, St. Georgen), bauen aber nicht selbst aus.

Gewerbe- und Industriegebiete:
Die Anbieter Dt. Telekom, 1&1 Versatel, Vodafone, Dt. Glasfaser und BadenIT
versorgen stetig „Einzelkunden im gewerblichen Bereich“ mit Glasfaserleitungen.
In den Betrieben ist der Bedarf an Geschwindigkeit, Sicherheit und Datenvolu-
men wesentlich höher als im Privatkundengeschäft und setzt meist aufwändigere
Technik voraus, viele benötigen zwei voneinander unabhängige Leitungsan-
schlüsse (Redundanz). Parallel zum gewerblichen Ausbau werden häufig auch
5G-Mobilfunkantennen angeschlossen. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich 85
% der Gewerbeflächen Freiburgs schnelles Internet verfügbar sein. Im gewerbli-
chen Bereich ist die Entwicklung des Glasfaserausbau in Freiburg erfreulich weit
fortgeschritten.

Tarife, Bandbreiten, Anschlusskosten der Telekommunikationsunternehmen:
 Es werden je nach Anbieter unterschiedliche Bandbreiten mit Glasfaserver-

bindungen angeboten, die von 100 MBit/s (Download) bis 1.000 MBit/s rei-
chen.

 Die Bestandstarife für Glasfaserverbindungen umspannen den Bereich von
ca. 30 bis 90 € monatlich (ohne Einstiegsermäßigungen und abgestuft nach
Datenübertragungsraten). Jeder Anbieter gewährt zusätzlich Ermäßigun-
gen in den ersten Monaten der Vertragslaufzeit und erlässt oder verringert
die Anschlussentgelte.

 Um die Glasfaser auch bis in die Wohnung zu bringen, sind bei Mehrfamili-
enhäusern zwei Zustimmungen notwendig. Zuerst die der Gebäudeeigentü-
mer_in, dann die der Wohnungseigentümer_in. Die Unternehmen beraten
die Anschlusswilligen, wie die Technik am besten ins Haus oder die Woh-
nung kommt und erlassen im Zuge der Vermarktung bis zu einem Stichtag
die Anschlusskosten. Entscheiden die Hauseigentümer_innen erst nach
dem Stichtag, werden Anschlusskosten sowohl für den Gebäude- (FTTB)
als auch für den Wohnungsanschluss (FTTH) erhoben. Vom Gebäude bis
zum Wohnungsanschluss gehen die TK-Unternehmen unterschiedliche
Wege. So finanzieren einige nur den Hausanschluss und die Eigentümer
müssen für den Ausbau in die Wohnung selbst aufkommen. In Neubauten
und Neubaugebieten wird FTTH direkt von Beginn an verlegt.

- 2 -
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Verfügbarkeit von Breitbandanbindungen in Freiburg nach Breitbandatlas der Bundesnetzagentur

Abbildung 1: Stand der Verfügbarkeit für Breitbandanbindung von ≥1000 Mbit/s für Privathaushalte über alle Technologien
hinweg in Freiburg (Quelle: Breitbandatlas, Stand 13.09.2023).

Abbildung 2: Stand der Verfügbarkeit für Breitbandanbindung von ≥1000 Mbit/s für Privathaushalte für FTTH/FTTB Anschlüsse
in Freiburg (Quelle: Breitbandatlas, Stand 13.09.2023).

Anlage 3 zur DRUCKSACHE G-23/125
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Abbildung 3: Stand der Verfügbarkeit für Breitbandanbindung von ≥1000 Mbit/s für Unternehmen über alle Technologien
hinweg in Freiburg (Quelle: Breitbandatlas, Stand 13.09.2023).

Abbildung 4: Stand der Verfügbarkeit für Breitbandanbindung von ≥1000 Mbit/s für Unternehmen für FTTH/FTTB Anschlüsse
in Freiburg (Quelle: Breitbandatlas, Stand 13.09.2023).

Stand 13.09.2023
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  DRUCKSACHE G-23/124 

 

B E S C H L U S S V O R L AG E  

Dezernat / Amt Verantwortlich Tel.Nr. Datum 

I/Digitales und IT Herr Schulz 5540 06.10.2023 

 
Betreff: 
 
Mobilfunk in der Stadt Freiburg i. Br. 
a) Sachstand zum Ausbau des Mobilfunknetzes 5G 
b) Aufhebung der derzeit gültigen Mobilfunkbeschlüsse 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. AWW 23.10.2023 X  X  

2. HFA 20.11.2023 X  X  

3. GR 28.11.2023 X   X 

 

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): ja, durchgeführt in  

 

- Hochdorf am 16.10.2023 
- Waltershofen am 17.10.2023 
- Lehen am 18.10.2023 
- Tiengen am 23.10.2023 
- Opfingen am 06.11.2023 
- Kappel am 07.11.2023 
- Munzingen am 08.11.2023 
- Ebnet am 20.11.2023 

  

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: ja, abgestimmt mit 

 

-  Abfallwirtschaft und Stadtreini-
gung Freiburg (ASF) 

- badenova AG & Co. KG 
- Freiburger Stadtbau GmbH 
- Freiburg Wirtschaft Touristik 

und Messe Freiburg GmbH 
(FWTM) 

- Freiburger Verkehrs AG (VAG) 

  

Finanzielle Auswirkungen: nein 

  

Auswirkungen auf den Klima- und Artenschutz: ja, siehe Anlage 4 



8. Sitzung des Ortschaftsrates Waltershofen am 17.10.2023

Seite 12

 - 2 - DRUCKSACHE G-23/124 

 

Beschlussantrag: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt den Bericht der Verwaltung gemäß Drucksache  

G-23/124 zum Stand des Ausbaus des Mobilfunknetzes in Freiburg zur 
Kenntnis.  

 
2. Der Gemeinderat beschließt gemäß Drucksache G-23/124 die Aufhebung der 

in der Sitzung vom 27.11.2001 gefassten Beschlüsse in Nummer 2 c) und d) 
zur Drucksache G-01/128 und die Aufhebung der in der Sitzung vom 
07.06.2011 gefassten Beschlüsse in Ziffer II, Nummer 2 a) bis c) zur Druck-
sache G-11/092.  

 
3. Der Gemeinderat beschließt, städtische Liegenschaften im Rahmen des gel-

tenden Rechts zur Mobilfunknutzung freizugeben. Bei Gesellschaften und 
Beteiligungen mit städtischer Mehrheit soll entsprechend verfahren werden.  

 
4. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die weiteren nötigen Schritte zur 

Nutzbarmachung städtischer Infrastruktur und Immobilien für Mobilfunkan-
lagen einzuleiten. 

 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Ablauf des Jahres 2025 erneut einen 

umfassenden Bericht zur Versorgungslage und zum Umsetzungsstand des 
vorliegenden Beschlusses, evtl. Problemstellungen und Lösungsansätze 
zur Mobilfunkversorgung abzugeben. 
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Anlagen: 
1. Kartenübersicht Mobilfunk Abdeckung Funklöcher 
2. Kartenansicht Visualisierung bisheriger Einschränkungen 
3. Stellungnahmen TKU, IHK, BearingPoint 
4. KLAR-Check (Prüfung der Klima- und Artenschutzrelevanz)  
 
 
1. Ausgangslage 

 
Mit der Drucksache vom 15.01.2021 (Drucksache G-21/031) wurde zuletzt u. a. 
über den Sachstand zum weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes berichtet. Es 
wurde aufgezeigt, dass es für eine zukunftweisende Stadtentwicklung im Inte-
resse von Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissenschaft nötig ist, einen deutlich 
ausgeweiteten Ausbau zu erreichen. Die zum damaligen Zeitpunkt, Jahresan-
fang 2021, geplanten Maßnahmen der Telekommunikationsunternehmen so-
wohl zum Ausbau des Glasfasernetzes als auch zum Mobilfunkausbau wurden 
dargestellt.  
 
Der Ausbau der Mobilfunknetze ist zwar vorangeschritten, es zeigt sich jedoch, 
dass die Bedürfnisse von Bürger_innen, Wirtschaft und Forschung einen zu-
kunftsgerichteten Ausbau und eine Verdichtung der Netze erfordern. Die Mobil-
funkbetreiber weisen immer wieder auf die Notwendigkeit weiterer Sendestan-
dorte hin. Die Netze seien unter „Stress“ und der Datenverkehr nehme weiter 
zu. Dies spiegelt sich auch im „Smart City Index“ des Branchenverbands der 
deutschen Digital- und Telekommunikationsbranche BITKOM von September 
2022 wider. Freiburg belegt hier im Bewertungsbereich „Digitale Infrastruktur“ 
den 35. Platz. Dies entspricht einer Verbesserung um 8 Plätze im Vergleich zum 
Vorjahr, dennoch ist dies weiterhin der Themenbereich, der Freiburg im Städ-
teranking am deutlichsten negativ beeinflusst. Dies kann auch nicht durch An-
strengungen in anderen Bereichen kompensiert werden. Während der Ausbau 
des Glasfasernetzes im Vergleich zum Vorjahr enorm an Geschwindigkeit zu-
genommen hat (Zuwachs: 66 Punkte, siehe auch Drucksache G-23/125), ist im 
5G-Ranking lediglich ein Zuwachs von 4 Punkten zu verzeichnen. 
 

 

2. Ausbau der Mobilfunknetze 
 

Die steigende Nachfrage nach mobilen Datendiensten, die geringe Reichweite 
bei höherer Frequenz sowie die aus der Frequenzversteigerung entstandenen 
Versorgungsauflagen des Bundes erfordern einen Ausbau bzw. eine Verdich-
tung der bestehenden Mobilfunknetze. Die Ertüchtigung der Mobilfunknetze der 
Telekommunikationsanbieter hat sich im Jahr 2021 insgesamt in etwa entspre-
chend den Ausführungen in der Drucksache G-21/031 entwickelt. Einer stetig 
ansteigenden Nachfrage nach mobilen Datendiensten muss begegnet werden, 
dabei gilt 5G als Schlüsseltechnologie. Der neueste Mobilfunkstandard erlaubt 
über die kürzeren Frequenzen den Transport von deutlich mehr Daten und Ver-
sorgung von mehr Nutzern bei geringerem Energieverbrauch. Dies erfordert 
aber einen weiteren Ausbau des 5G-Standards und eine Verdichtung der Mo-
bilfunknetze. Das sog. Refarming, also die Nutzung bestehender Frequenzbe-
reiche mittels „Dynamic Spectrum Sharing“ (DSS), wurde fortgeführt, so dass 
4G/LTE und 5G je nach Endgerät genutzt werden können. Auch wurden reine 
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5G-Mobilfunkanlagen auf den bestehenden Masten installiert. Diese Installatio-
nen sind genehmigungsfrei. Weiterhin erfolgt eine regelmäßige Abstimmung 
seitens DIGIT mit den Betreibern.  

 
2.1 Aktueller Sachstand zu den Planungen 

 
Der Ausbau der Mobilfunknetze ist nicht nur bezogen auf den neuen 5G-Stan-
dard notwendig, sondern auch die älteren Standards GSM (2G) und LTE (4G) 
bedürfen einer Anpassung bezüglich der weiter steigenden Nutzung. Eine Über-
sicht über die Abdeckung der einzelnen Telekommunikationsunternehmen so-
wie aufgezeichneter Funklöcher ist der Anlage 1 zu entnehmen. Mit 2G und 4G 
sind so gut wie alle Ortschaften und auch Außenbereiche erreichbar. Zu den 
wenigen Funklöchern siehe Abschnitt 2.2.2 „Funklöcher“. Die bewohnten Ge-
biete sind allerdings größtenteils, zumindest über einen Anbieter versorgt. Be-
züglich 5G ist bereits eine große Fläche abgedeckt, zum Teil auch erreicht über 
5G DSS. Randständige Stadtteile wie z. B. Hochdorf, die Tuniberggemeinden, 
Kappel, Günterstal, St. Georgen aber auch die Innenstadt haben noch keinen, 
bzw. nicht von allen Anbietern, 5G-Empfang (siehe Anlage 1, Stand 
29.06.2023). Darüber, wie belastbar dieses Netz ist, erlaubt die hier dargestellte 
grundsätzliche Abdeckung jedoch keine Aussage. 

 

• Deutsche Telekom: Fast zwei Drittel der bestehenden Mobilfunkstandorte 
funken auch mit 5G. 20 neue Mobilfunkstandorte sind geplant, 90 % davon 
sollen direkt mit 5G funken. Die Planungen für diese neuen Standorte beste-
hen teilweise bereits seit mehreren Jahren, zum Teil gehen diese Planungen 
nicht über Suchkreisanfragen (Standortanfragen der Netzbetreiber in einer 
definierten Fläche um das Versorgungsziel innerhalb der Netzplanung errei-
chen zu können) hinaus. Dennoch ist die Abdeckung der Wohngebiete mit 
5G laut Telekom bis auf wenige Löcher z. B. in Opfingen, Tiengen, ein kleiner 
Teil St. Georgen, Kappel, und Günterstal gewährleistet. 

 

• Telefónica: 31 % der Bestandsmasten funken aktuell mit dem 5G-Standard. 
Bis Ende 2023 sollen bis zu 69 % der Bestandsmasten mit 5G funken kön-
nen. Auffällig ist auch hier, dass bereits für viele Masten die Planung der Er-
tüchtigung seit Jahren besteht, aber noch nicht umgesetzt werden konnte. 
Zusätzlich verschärft sich die Situation dadurch, dass einzelne Masten in der 
Zukunft aufgegeben werden müssen, da Vermieter die Verträge nicht verlän-
gern. Die prinzipielle Verfügbarkeit von 5G ist im bewohnten Stadtgebiet 
größtenteils gegeben. Noch nicht von Telefónica mit 5G versorgt sind Opfin-
gen, Waltershofen Teile von St. Georgen, dem Rieselfeld und der Wiehre. 

 

• Vodafone: 59 % der bestehenden Masten funken im 5G-Standard, größten-
teils über das DSS-Verfahren. 16 Neubaustandorte sind in der Netzplanung 
enthalten, entsprechende Suchkreisanfragen blieben bislang erfolglos. Der 
Freiburger Westen wird bereits mit reinem 5G versorgt. Lücken im 5G-Netz 
bestehen bei Kappel, Littenweiler, Günterstal, Landwasser und den  
Tuniberggemeinden Munzingen, Tiengen, St. Nikolaus und Waltershofen. 
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• 1&1: Aktuell nutzt 1&1 das Netz von Telefónica, ist aber durch die Ersteige-
rung von 5G-Frequenzen daran gebunden ein eigenes Mobilfunknetz aufzu-
bauen. Dieses sollte ab Mitte 2023, vor allem in den Großstädten, nutzbar 
sein. So wurden auch in Freiburg, zumeist in Kooperation mit Vodafone, Mas-
ten in Betrieb genommen. Jedoch kommt es deutschlandweit zum Verzug 
u. a. aufgrund von Lieferproblemen der benötigten Technik. Bis zum vollstän-
digen Ausbau werden die Lücken im eigenen Netz über einen National Ro-
aming-Vertrag mit Telefónica abgefangen. Die Versorgungsübersicht lässt 
sich daher noch nicht darstellen (Anlage 1). 

 
Für die Ertüchtigung der Mobilfunknetze auf den 5G-Standard ist neben neuen 
Mobilfunkanlagen zur Verdichtung des Netzes besonders an Orten mit hoher 
Besucherfrequenz der Einsatz von Small Cells sinnvoll. Diese kleinen Funkzel-
len gewährleisten eine höhere Kapazität und bessere Abdeckung in hoch fre-
quentierten Bereichen im Vergleich zu Makrozellen. Diese sind für die Auswei-
tung auf den 5G-Standard notwendig, da dessen Reichweite durch die höhere 
Frequenz geringer ausfällt. Aufgrund ihrer geringen Leistung sind für deren Be-
trieb keine Standortbescheinigungen der Bundesnetzagentur notwendig, eine 
Anzeigenpflicht gegenüber den Kommunen besteht allerdings. Laut Bundes-
netzagentur wurden bislang im Freiburger Stadtgebiet neun Small Cells instal-
liert und in Betrieb genommen, der Großteil davon in der Innenstadt. Die Dt. 
Telekom plant weitere Small Cells an den in der Innenstadt verbleibenden Te-
lefonzellen. Diese waren genehmigungsfrei, die städtischen Beschlüsse zum 
Mobilfunk (siehe Abschnitt 2.2.3) greifen auf öffentlichem Grund und auf Eigen-
tum der Dt. Telekom nicht (Prüfung hierzu von Rechtsamt erfolgt). 
 
Um eine weitere Datengrundlage neben den Meldungen der Telekommunikati-
onsunternehmen für die aktuelle Netzabdeckung und -auslastung zu erhalten 
und Veränderungen zu monitoren, plant das DIGIT Messbefahrungen. 
 

2.2 Problemstellungen 
 
2.2.1 Netze unter Stress 

 
Die unter Ziffer 2.1 getroffenen Aussagen zeigen auf, dass es wenige weiße 
Flecken gibt und die Stadt grundsätzlich ein annähernd flächendeckendes Mo-
bilfunknetz mit den drei (alten und neuen) Mobilfunkstandards aufweist. Diese 
Karten (Anlage 1) erlauben allerdings keine Aussage darüber, wie stabil oder 
leistungsstark das Netz tatsächlich ist, denn es zeichnet sich eine Verschlech-
terung der Versorgungslage bei gleichzeitig wachsendem Bedarf ab. Laut Aus-
sage der Netzbetreiber stehen die Netze sowohl im 4G als auch 5G-Bereich 
unter starker Belastung durch stetig steigenden Datenverkehr und Verbindun-
gen. Die hohe Anzahl an Standortanfragen an die Stadt (Suchkreisanfragen) 
durch die Netzbetreiber, ist ein Beleg für diese starke Belastung und zeigt, wie 
sehr aus Sicht der Betreiber eine deutliche Ausweitung von Standorten nötig ist. 
So existieren bereits jetzt kapazitive Engpässe in den Freiburger Mobilfunknet-
zen, welche sich noch ausweiten werden. Es ist daher nicht nur aufgrund der 
Etablierung des 5G-Standards, sondern auch zur Aufrechterhaltung eines stabi-
len Netzes, notwendig, die Kapazitäten durch neue Standorte auszubauen.  
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Dem anhaltenden Nachfragewachstum (ca. 23 % Steigerung der Datenübertra-
gung im Jahr 2022 gegenüber 2021 laut Informationszentrum Mobilfunk 
(https://www.informationszentrum-mobilfunk.de/artikel/mobil-uebertragenes-
datenvolumen-steigt-weiter)) muss bereits jetzt begegnet werden, da Planung 
und Ausbau der Mobilfunkanlagen Jahre in Anspruch nehmen. Andernfalls 
würde in den nächsten Jahren eine Überlastung der Netze inkl. möglichem Aus-
fall stattfinden. Dies würde in einer starken Einschränkung mobiler Services 
münden und Freiburg in der mobilen Datennutzung abhängen.  
 

2.2.2 Funklöcher 
 

Während die bewohnten Gebiete bislang eine gute Mobilfunkabdeckung genie-
ßen, so ist diese nicht flächendeckend im Stadtgebiet gegeben, was vor allem 
für die abgelegenen Höfe, zum Teil mit Restaurationsbetrieb und bei Freizeitak-
tivitäten für Rettungsgesuche nach Unfällen ein Problem darstellt. Die betroffe-
nen Gebiete ohne Empfang finden sich in den Seitentälern von Opfingen, im 
Bohrertal (Günterstal bis auf den Schauinsland), im Kappler Großtal sowie im 
Stadtwald um St. Ottilien und dem Stadtwald hinauf zum Schauinsland (siehe 
Karte in der Anlage 1 Funklöcher). 
 

2.2.3 Fehlende Standorte 
 

Neben den tatsächlichen und rechtlichen Einschränkungen bei der Standort-
wahl für eine Mobilfunkantenne, wie z. B. optimale Platzierung innerhalb des 
Funknetzes, Denkmalschutz, technische Aspekte (Leitungstrassen, Statik von 
Gebäuden und bestehenden Masten), Naturschutz, mögliche Beeinträchtigung 
des Orts- und Stadtbildes und Gewinnung gewillter Grundstückseigentümer, hat 
der Gemeinderat mit Beschlüssen aus den Jahren 2001 und 2011 den Ausbau 
von Mobilfunksendeanlagen in Freiburg beschränkt.  
 
In der Sitzung vom 27.11.2001 hat der Gemeinderat in Nummer 2 c) und d) zur 
Drucksache G-01/128 folgendes beschlossen (im Folgenden Mobilfunkbe-
schlüsse zusammen mit G11/092 genannt):  
 

„c)  Auf städtischen Gebäuden sind (Mobilfunk) Anlagen nur zu installieren, 
wenn dies im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu einer deutlichen Re-
duzierung der elektronischen Gesamtstrahlung führt und wenn die dort 
installierten Anlagen die derzeit in Deutschland gültigen Grenzwerte 
deutlich unterschreiten (…).  

 
 Auf städtischen Immobilien, die entweder selbst sensible Einrichtungen 

enthalten (Wohngebäude, Schulen, Kindergärten/-spielplätze,  
Alten-/Pflege-/Seniorenheime, Kliniken und damit vergleichbare Einrich-
tungen) oder im Umkreis (500 m) derartiger Einrichtungen liegen, werden 
keine weiteren Mobilfunkanlagen installiert (…). 

 
d)  Bei Gesellschaften und Beteiligungen mit städtischer Mehrheit soll in 

analoger Weise zu den getroffenen Festlegungen für sensible Einrich-
tungen verfahren werden.“ 
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In der Praxis haben die Mobilfunkbeschlüsse folgende Auswirkungen: Wie der 
Karte in der Anlage 2, welche exemplarisch die Verteilung von Kindertagesstät-
ten, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und Schulen im Stadtgebiet mit einem 
500 m Radius darstellt, entnommen werden kann, ist es aufgrund der hohen 
Dichte allein der o. g. Einrichtungen schlicht unmöglich noch passende Stand-
orte städtischer Immobilien für einen Mobilfunkmast freizugeben. Damit können 
mangels Alternativen an Standorten von Seiten der Stadt keine neuen Stand-
orte für Mobilfunkanlagen mehr vorgeschlagen werden. Allenfalls könnten 
Brachflächen in Frage kommen oder die Genehmigung zur ergänzenden Nut-
zung eines bestehenden Maststandortes (Hochspannungsleitung). Diese befin-
den sich aber naturgemäß nicht in den angegebenen Suchkreisen, welche vor 
allem bevölkerungsdichtere Bereiche abdecken müssen, um der dort stattfin-
denden stärkeren Nutzungen zu begegnen.  
 
Die durch die Mobilfunkbeschlüsse verursachten Probleme bei der Standortak-
quise beschränken sich nicht nur auf die städtischen Gebäude und Gesellschaf-
ten, sondern wirken sich auch auf andere Standorte aus, z. B. Gebäude, die auf 
Erbpachtgrundstücken stehen oder sich in der Nähe von auszuschließenden 
Gebäuden befinden. Auch dürfen Verträge mit Mobilfunkfirmen zu bestehenden 
Masten, z. B. der Freiburger Stadtbau, nicht an die Nutzung mit dem 5G-Stan-
dard angepasst werden. Die Mobilfunkbetreiber müssen hier auf potenziell we-
niger gut geeignete private Gebäude ausweichen, die ebenfalls nicht einfach zu 
akquirieren sind. Aktuell sind Suchkreisanfragen im mittleren zweistelligen Be-
reich zum Teil seit Jahren offen. 
 
In der Sitzung vom 07.06.2011 zur Drucksache G-11/092 hat der Gemeinderat 
den ersten Mobilfunkbeschluss insoweit geringfügig modifiziert, dass Mobilfunk-
anlagen auf städtischen Gebäuden oder Grundstücken errichtet werden dürfen, 
wenn sich durch diesen Standort gegenüber dem vom Netzbetreiber vorgese-
henen Alternativstandort die Immissionsbelastung der Bevölkerung in den be-
nachbarten Wohngebieten reduzieren lässt (siehe Ziffer II, Nr. 2 c). Des Weite-
ren hat der Gemeinderat den Ausbau von Mobilfunkanlagen im Rahmen von 
Bebauungsplanverfahren begrenzt (siehe Ziffer II, Nr. 2 a) und b): 
 
II. Nr. 2 
„Die Verwaltung wird beauftragt, 
 
a)  bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohngebiete weiterhin zu 

prüfen, ob im Einzelfall die Errichtung von Mobilfunksendeanlagen aus ge-
stalterischen Gründen in den örtlichen Bauvorschriften ausgeschlossen 
werden kann; 

 
b)  bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere für Gewerbe- und 

Mischgebiete zu prüfen, ob im Einzelfall die Mobilfunksendeanlagen der 
verschiedenen Netzbetreiber möglichst am Rand des Gebietes auf einem 
Mast (..) gebündelt werden können und hierfür ggf. ein geeigneter Standort 
im Bebauungsplan festgesetzt werden kann; 
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c)  mit den Mobilfunkbetreibern (…) Verhandlungen über neue Standorte von 
Mobilfunksendeanlagen in Freiburg zu führen, (…) mit dem Ziel einer Re-
duzierung der Immissionsbelastung der Bevölkerung durch elektromagne-
tische Funkwellen. Dabei soll geprüft werden, ob dies durch eine Bündelung 
von Mobilfunksendeanlagen mehrerer Betreiber auf einem (Mast-)Standort 
außerhalb der Wohnbebauung erreicht werden kann. In diesem Zusam-
menhang wird die Verwaltung ermächtigt, auch städtische Gebäude und 
Grundstücke als Standorte für Mobilfunksendeanlagen zur Verfügung zu 
stellen, wenn sich durch diesen Standort gegenüber dem vom Netzbetrei-
ber vorgesehenen Alternativstandort die Immissionsbelastung der Bevölke-
rung in den benachbarten Wohngebieten reduzieren lässt. (…).“ 

 
Dem Wunsch nach Bündelung von Mobilfunksendeanlagen kommen die Netz-
betreiber aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Standorten selbst nach. So 
wird bereits ein Großteil der Masten von mindestens zwei Anbietern genutzt. 
Hier sind allerdings häufig die Mastkapazitäten bzw. Statik von Mast und Ge-
bäude einschränkende Faktoren. Wie im KLAR-Check (Anlage 4) beschrieben, 
ist es ein Anliegen der Stadt weiterhin auf eine Mehrfachnutzung hinzuwirken. 
 
Auch die Umsetzung des Beschlusses (unter Nr. 2 a) und b)) gestaltet sich in 
der Praxis als schwierig. Die Masten an die Ränder von neuen Baugebieten zu 
setzen, steht der Netzplanung der Mobilfunkbetreiber und der ganzeinheitlichen 
Planung der Verwaltung entgegen. Um den schlechteren Standort zu kompen-
sieren, müssen entweder mehr Anlagen gebaut werden oder diese stärker 
strahlen, um das zu erreichende Gebiet abzudecken. Eine Abwägung zwischen 
optimaler Versorgung und verträglichstem Standort muss von der jeweiligen zu-
ständigen Projektgruppe getroffen werden können, ohne zusätzliche Einschrän-
kungen. Die Stadt hat weiterhin grundsätzlich das Recht in jedem Einzelfall zu 
beurteilen, ob Orts- und Stadtbild beeinträchtigt werden (BauGB §1 Abs. 5 Zif-
fer 4). Eine optische Anpassung der Anlage (Abdeckung) ist hier eine Option.   

 
2.2.4 Erwartungshaltung an die Stadt Freiburg 
 

Die Telekommunikationsunternehmen erwarten von der Stadt Unterstützung 
bei der Standortsuche. Die Stadt selbst benennt, wie in Ziffer 2.2.3 erläutert, 
aufgrund der Mobilfunkbeschlüsse keine Standorte. Gerade städtische Ge-
bäude bieten aufgrund ihrer Höhe und der zentralen Lage aber optimale Stand-
orte für die beste Netzabdeckung im identifizierten Suchkreis. Das Ausweichen 
auf nicht städtische Flächen würde eine oftmals suboptimale Lage für den Mast 
bedeuten, was wiederum das Aufstellen weiterer Masten nach sich ziehen 
würde. Dies wirkt dem allgemeinen Wunsch nach einem nachhaltigen, wirt-
schaftlichen und strahlungsminimierenden Mobilfunknetz entgegen. Laut den 
Aussagen der Mobilfunkbetreiber führen die Mobilfunkbeschlüsse der Stadt für 
ihre Flächen und Gebäuden dazu, dass private Eigner_innen sich ebenfalls 
deutlich zurückhalten, Standorte zu ermöglichen. Es herrscht bspw. Unsicher-
heit darüber, ob der naheliegende Kindergarten nicht einschränkende Wirkung 
auf den potenziellen Standort ausübt. Um Schwierigkeiten aus dem Weg zu ge-
hen, werden die Gebäude somit gar nicht angeboten. Die Mobilfunkbeschlüsse 
haben damit eine nachteilige Signalwirkung und Verunsicherung zur Folge. 
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3. Nutzung aller Möglichkeiten und Freigabe städtischer Liegenschaften für 
den Mobilfunk 
 
Wie geschildert gibt es in Teilen des Stadtgebietes Ausbaunotwendigkeiten, 
und der wachsende Bedarf nach verbesserter Mobilfunkversorgung wird von 
der Stadtverwaltung ebenso gesehen wie von den Mobilfunkbetreibern selbst, 
von der Wirtschaft, von Wissenschaft und Forschung und auch von der Bevöl-
kerung (Stellungnahme hierzu siehe Anlage 3). Auch beinhaltet das Telekom-
munikationsgesetz als Grundhaltung die Förderung der Telekommunikation, 
inkl. der mobilen. Die Netze sind an der Belastungsgrenze einerseits, anderer-
seits sind wie oben aufgezeigt die Ausbaumöglichkeiten in Freiburg deutlich 
eingeschränkt.  
 
Eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung ist deshalb für die weitere Entwick-
lung der Stadt und im Interesse der Bevölkerung notwendig. Es bedarf dabei 
einer größtmöglichen Nutzung der städtischen Infrastruktur im weitesten Sinne. 
So müssen Straßenräume, Verkehrs- und Beleuchtungsanlagen, Grundstücke 
und Gebäude grundsätzlich einbezogen werden.  
 

3.1 Aufhebung der derzeit gültigen Mobilfunkbeschlüsse 
 

Wie in Abschnitt 2.2.3 dargestellt, ist das größte, in kommunaler Verantwortung 
liegende Hemmnis für die Zukunftsfähigkeit des Freiburger Mobilfunknetzes die 
bestehenden Mobilfunkbeschlüsse. Diese konterkarieren, völlig rechtskonform, 
den technologieoffenen, fördernden Geist des Telekommunikationsgesetzes 
sowie die Digitalstrategie der Stadt Freiburg. Die Mobilfunkbeschlüsse gehen 
weit über die Anforderungen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) hinaus 
und implizieren eine Gefährdung bestimmter Bevölkerungsgruppen, die das BfS 
nicht sieht. So hat das BfS erst kürzlich neue Studienergebnisse veröffentlicht, 
wonach der Mobilfunk keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Bevöl-
kerung hervorruft. Die Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung (ICNIRP) hat Grenzwertempfehlungen veröffentlicht, denen 
die Weltgesundheitsorganisation, der Rat der Gesundheitsminister der Europä-
ischen Union, sowie die Strahlenschutzkommission des Bundes folgen. Die 
Grenzwerte sind gesetzlich in der Verordnung über elektromagnetische Felder 
(26. BlmSchV) festgelegt. Die Einhaltung der in der Verordnung festgelegten 
Grenzwerte wird von der Bundesnetzagentur überwacht. Die zugehörigen Mes-
sungen, auch in der Region Freiburg, sind im EMF-Portal dokumentiert und ein-
sehbar.  
 
Zu den Befürchtungen der Bevölkerung ist zu sagen, dass die größte Strahlung 
in Personennähe durch die Nutzung des eigenen Handys auftritt (90 %) und 
nicht durch Sendeanlagen entsteht. Somit hat den größten Hebel bei einem zu-
sätzlichen Schutzbedürfnis der oder die Nutzer_in selbst. Zu den Gebäuden mit 
Sendemast ist anzumerken, dass diese im Sendungsschatten des eigenen 
Mastes stehen, da die Sendeanlagen seitlich vom Mast abstrahlen. Auch die 
Skepsis in der Bevölkerung gegenüber 5G hinsichtlich gesundheitlicher Beein-
trächtigungen nimmt weiter ab. Darüber hinaus ist es weder nachvollziehbar 
noch strategisch logisch, dass für kommunale Gebäude Beschränkungen für 
Mobilfunkstandorte gelten, die für private und gewerbliche Gebäude nicht gel-
ten. So stellt z. B. das Vorhandensein eines Kindergartens im Umkreis von 
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500 m um einen potenziellen kommunalen Standort einen Hinderungsgrund 
dar. Wird der Mast jedoch auf einem benachbarten Privathaus errichtet, stellt 
derselbe Kindergarten kein Hindernis dar und erhält letztlich eine ähnlich Strah-
lungsdichte. Ein zusätzlicher Schutz, wie er im Mobilfunkbeschluss von 2001 
angedacht ist, entsteht dadurch nicht.  

 
Zudem ist zu bedenken, dass ein dünn gestreutes Mobilfunkmastennetz, wie es 
heute in Freiburg besteht, stärker strahlen muss um auch weiter entfernte 
Standorte zu versorgen, als dichter beieinanderstehende Masten. Ein ausge-
dünntes Netz ist damit nicht im Sinne einer Verringerung der Strahlenbelastung. 
Der initiale Mobilfunkbeschluss ist mehr als 20 Jahre alt und aufgrund der oben 
skizzierten Veränderten Situation nicht mehr zeitgemäß. Dies zeigt sich auch 
daran, dass weder WLAN noch 5G Small Cells unter diesen Beschluss fallen. 
Ein (fast) kategorischer Ausschluss städtischer Gebäude verlangsamt und be-
hindert den weiteren Ausbau massiv. Er prägt die städtische Gesamthaltung 
gegenüber dem Mobilfunkausbau und hat eine negative Signalwirkung. Einige 
Städte mit restriktiven Mobilfunkbeschlüssen wie z. B. Bielefeld, Münster und 
München haben diese bereits wieder zurückgenommen, da auch sie erkannt 
haben, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind. 
 
Eine nachhaltige und umfassende, damit auch zukunftsfähige Mobilfunkversor-
gung sollte alle möglichen Versorgungspotentiale nutzen, auch um über alter-
native Standorte verfügen zu können. Aus Sicht der Verwaltung sollten vor all 
diesen Hintergründen die bestehenden Mobilfunkbeschlüsse aufgehoben wer-
den. Unabhängig davon wird der Glasfaserausbau weiter vorangetrieben wer-
den (siehe auch Drucksache G-23/125). 

  
3.2 Umsetzung innerhalb der Stadtverwaltung 
 

Die Aufhebung der derzeit gültigen Mobilfunkbeschlüsse bedeutet ausdrücklich 
nicht, dass nun jedes kommunale Gebäude zu einem Mobilfunkstandort wird. 
Auch ist nicht jedes Gebäude oder jede Fläche für die Errichtung eines Mobil-
funkmastes geeignet. So ist unter anderem die Höhe der umgebenden Bebau-
ung ein entscheidendes Kriterium, aber auch die Zugänglichkeit und der Platz 
für die Technik. Hier sind kreative und dennoch verträgliche Lösungen gefragt, 
die sich in der Balance zwischen einer notwendigen, strahlungsminimierenden 
Aufrechterhaltung des Netzes und einer nicht überbordenden Ausstattung von 
Gebäuden mit Mobilfunkmasten bewegen. Dabei werden die geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen und Grenzwerte eingehalten. Eine Aufhebung ermöglicht 
mehr Handlungsspielräume für die Stadt. Die dann mögliche inhaltliche Bear-
beitung von Suchkreisanfragen mit Alternativstandorten für neue genehmi-
gungspflichtigen Mobilfunkanlagen führt zu Abwägungen von Versorgungs-
punkten, die bisher faktisch nicht möglich waren. Die Verwaltung wird damit 
sorgsam umgehen und nicht ohne Notwendigkeit Standorte zur Verfügung stel-
len.  
 
In Städten, in denen restriktive Mobilfunkbeschlüsse bereits aufgehoben wur-
den, hat sich gezeigt, dass es in der ersten Zeit nach Aufhebung der Beschlüsse 
sinnvoll ist, in definierten Arbeitsstrukturen mit allen betroffenen Fachämtern an 
einer Verbesserung der Versorgung zu arbeiten und dort über geordnete Pro-
zesse und Spielregeln Nutzungsfragen von Infrastrukturgruppen oder Standort-
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fragen zu bearbeiten. Dieses Modell wird von der Verwaltung aufgegriffen, in 
Anerkennung dessen, dass es notwendig ist einen Prozess direkt mitzudenken 
und zu etablieren, wie die Stadt ihre Grundstücke und Gebäude als Mobilfunk-
standorte nutzbar machen kann. Hierzu ist es sinnvoll, dass unter der Leitung 
des CDOs eine Arbeitsgruppe gebildet wird. Das DIGIT kann hier koordinativ 
unterstützen, eine konstruktive Mitarbeit der beteiligten Fachämter mit ihrer Ex-
pertise ist für die Umsetzbarkeit unabdingbar.  
 
Die ersten Schritte beinhalten kein proaktives Anbieten von potenziellen Stand-
orten, sondern Einzelfallprüfungen bei expliziten Suchanfragen von Mobilfunk-
betreibern. Diese sollen zunächst bei privaten Eigentümern anfragen, ob diese 
ihre Gebäude zur Verfügung stellen würden. Ist dies nicht der Fall, wird geprüft 
welche städtischen Gebäude im Suchkreis liegen. Der Fokus liegt dabei auf 
Verwaltungsgebäuden und Betriebsgelände. Ebenso sollen auch städtische 
Gesellschaften und Beteiligungen mit städtischer Mehrheit im Rahmen des gel-
tenden Rechts entsprechend ihre Gebäude und Liegenschaften zur Verfügung 
stellen können. Ob die technischen und praktischen Voraussetzungen für die 
Umsetzung gegeben sind, wird in Form einer groben Grundeinschätzung zu 
Beginn geklärt. Dabei spielen u.a. folgende Faktoren eine Rolle: die Höhe des 
Gebäudes über der Umgebungsbebauung, potenzielle Denkmalschutzaufla-
gen, Naturschutzauflagen, die Statik des Gebäudes, Platz für die notwendige 
Technik, Möglichkeiten der Anpassung der Schließanlage, Verlauf von Lei-
tungstrassen im Gebäude, Zugangswege für den Glasfaseranschluss sowie die 
Ressourcen in den Ämtern zur Betreuung der Planung und Überwachung. Da-
von ausgehend kann in die tiefere Planung mit den Mobilfunkbetreibern einge-
stiegen werden. Bei Suchkreisanfragen wird dafür Sorge getragen, dass eine 
möglichst wenig beeinträchtigende Standortlösung gefunden wird. Die Mehr-
fachnutzung von Anlagen durch mehrere Betreiber zur Vermeidung unnötiger 
Zusatzanlagen bei gleichzeitiger Sicherstellung einer ausreichenden Versor-
gung ist dabei ebenso ein klares Ziel wie die Vermeidung einer zusätzlichen 
Versiegelung von Freiflächen (siehe auch Anlage 4). Zu beachten ist ebenfalls, 
dass für die Vermietung von Mobilfunkstandorten der Stadt Einnahmen zuflie-
ßen, die für fehlende Ressourcen im Bereich der Bereitstellung von Mobilfunk-
standorten eingesetzt werden können. 

 
 
 

- Bürgermeisteramt - 
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Kartenübersicht Mobilfunk-Abdeckung im Freiburger Stadtgebiet

Abbildung 1: Funklochdarstellung des Stadtgebietes Freiburg (Stand 29.06.2023 nach https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/Funklochkarte, gesetzte Filter in der Karte erkennbar)
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Abbildung 2: Mobilfunkempfang Telefónica für 2G, 4G, 5G im Stadtgebiet Freiburg (Stand 29.06.2023 nach https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring)
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Abbildung 3: Mobilfunkempfang Dt. Telekom 2G, 4G, 5G im Stadtgebiet Freiburg (Stand 29.06.2023 nach https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring)
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Abbildung 4: Mobilfunkempfang Vodafone für 2G, 4G, 5G im Stadtgebiet Freiburg (Stand 29.06.2023 nach https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring)
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Abbildung 5: Mobilfunkempfang 1&1, aktuell noch nicht darstellbar (Stand 29.06.2023 nach https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/MobilfunkMonitoring)
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Visualisierung 500 m Radius um Schulen, Kindergärten und Kitas im Stadtgebiet Freiburg 
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08.Dezember 2021 
 
Mobilfunk-Kommunaldialog Freiburg 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn, 

  

regelmäßig waren Vertreter der Mobilfunkunternehmen in den letzten Jahren im Rathaus der 

Stadt Freiburg zu Gast, um gemäß unserem Anspruch an eine dialogische Ausgestaltung des 

Mobilfunkausbaus einen groben Überblick über Netz-Bestand und die Ausbauplanungen der 

Unternehmen zu geben. Darüber hinaus haben Branchenvertreter auch an Sonderveranstal-

tungen teilgenommen, wie etwa dem Bürgerdialog „Gesprächsrunde 5G“ zum Ende des Jahres 

2020. Dabei haben sich die anwesenden Stakeholder von der örtlichen IHK bis zu den Vertretern 

der Schüler und Studenten mehrheitlich ganz klar für eine Beschleunigung des Mobilfunkausbaus 

in Freiburg ausgesprochen. Auch Sie selbst, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, haben 

dankenswerter Weise in einer digitalen Veranstaltung des baden-württembergischen Wirtschafts- 

ministeriums Anfang 2021 die Notwendigkeit des flächendeckenden mobilen Breitbandausbaus 

betont. In diese Richtung zielen auch die Lizenzauflagen der Bundesnetzagentur, an deren 

Erfüllung wir derzeit arbeiten.  

  

In Freiburg haben wir bei unseren Gesprächen mit unseren Ansprechpartnern in der Verwaltung 

großes grundsätzliches Verständnis für die Bedürfnisse des mobilen Breitbandausbaus erfahren. 

Gleichzeitig mussten wir jedoch feststellen, dass der Verwaltung bei aller Aufgeschlossenheit 

aufgrund der geltenden Beschlusslage zu Mobilfunk de facto die Hände gebunden sind: Wenn es 

darum geht, den Mobilfunkausbau durch eigene kommunale Standortvorschläge im Rahmen des 

mit den Kommunalen Spitzenverbänden im Jahr 2020 erneuerten Abstimmungsverfahrens zu 

unterstützen, sind die existierenden politischen Hürden seit 2011 bis auf einen Ausnahmefall 

stets zu hoch gewesen. Dies verwundert auch nicht: Eine Lektüre des zugehörigen Beschluss- 

textes von 2011 offenbart, dass der Ausbau der Infrastruktur in Freiburg eher als notwendiges 

Übel angesehen wird, dessen Effekte Seitens der Kommune allenfalls am Rande etwas 

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG  Georg-Brauchle-Ring 50  80992 München 

 
An:  
Stadt Freiburg 
Oberbürgermeister Martin Horn 
Rathausplatz 2-4 
79098 Freiburg 
ob-buero@stadt.freiburg.de 
 

Matthias Sauder 
Director Mobile Access & Transport 
Technology 
 
M +49 (0)176 61706904 
E matthias.sauder@telefonica.com 
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abgemildert werden könnten. Der Grundgedanke einer Unterstützung des Ausbaus, wie teilweise 

in der Digitalstrategie der Stadt Freiburg beschrieben, findet sich dort leider noch nicht. 

  

Die Stadt Freiburg ist eine Stadt mit einer blühenden Universität und Wirtschaft. Die Leistungen 

der Infrastruktur für mobiles Breitband werden nicht zuletzt deshalb jedes Jahr verstärkt 

nachgefragt. Bereits jetzt gibt es leider kapazitive Engpässe in den Mobilfunknetzen der Stadt. 

Von daher sind wir in Sorge, dass wir dem anhaltenden Nachfragewachstum unter den 

Bedingungen der geltenden Beschlusslage zum städtischen Umgang mit Mobilfunk zukünftig 

nicht mehr gerecht werden können. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die atmosphärische 

Wirkung der städtischen Grundhaltung zur Mobilfunktechnologie auf die potentiellen bzw. 

bestehenden Standortvermieter. Wir haben in anderen Städten wie Tübingen und München 

bereits die Erfahrung machen müssen, dass auch nach einer positiven Veränderung der 

Beschlusslage zum Mobilfunk es durchaus einige Zeit dauert, bis sich positive Effekte in Form 

von Inbetriebnahmen von neuen Standorten ergeben. Daher halten wir das Thema für eine 

vordringliche Angelegenheit für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Freiburg. 

  

Sehr geehrter Herr Horn, wir möchten Sie aus den dargelegten Gründen bitten, die oftmals 

gezeigte positive Grundhaltung der Stadt Freiburg zu digitalen Innovationen auch in einer 

entsprechenden städtischen Beschlusslage zur Unterstützung des Mobilfunkausbaus abzubilden. 

  

Die Aussagen in diesem Schreiben sind mit unseren Wettbewerbern (Deutsche Telekom, 

Vodafone, 1&1) abgestimmt und werden entsprechend von diesen mitgetragen. 

  

Gerne stehen wir und die Vertreter der erwähnten Unternehmen Ihnen für weitere Erörterungen 

des Sachverhaltes zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen   

  

  

Matthias Sauder 

Director Mobile Access & Transport 
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